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68/20 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – zur Anla‑
ge eines Kleingewässers mit Grundwasseranschnitt als 
Lebensraum für Amphibien auf dem ehemaligen Muniti‑
onsdepot Visbeck in Dülmen

Das Abwasserwerk der Stadt Dülmen plant die Anlage eines 
Kleingewässers mit Grundwasseranschnitt als Lebensraum 
für Amphibien auf dem ehemaligen Munitionsdepot Visbeck 
in Dülmen.
Das Gewässer soll naturnah hergestellt werden und eine 
Größe von etwa 2.000 m² aufweisen. Die Uferbereiche wer-
den abwechslungsreich gestaltet, um die Habitatansprüche 
vieler Tiere zu erfüllen.

Es handelt sich bei der geplanten Maßnahme um einen Ge-
wässerausbau. Hierfür ist gem. § 68 WHG Abs. 2 WHG eine 
Genehmigung erforderlich. Gem. § 5 Abs. 1 UVPG ist zu 
prüfen, ob für dieses Vorhaben eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt werden muss.
Im Rahmen eines solchen Verfahrens (Screening) wurde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen offensichtlich ausgeschlossen werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Coesfeld, den 29.05.2020

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Meyer

69/20 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord‑
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Marion Alterkemper

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 18.06.2020, Ak-
tenzeichen 51.2000.8968, ist zuzustellen an Frau Marion 
Alterkemper, zuletzt wohnhaft in Berenbrock 20, 59348  
Lüdinghausen (nach unbekannt abgemeldet).
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Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 18.06.2020 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Schützenwall 18 
Abteilung 51-Jugendamt 
Frau Ludwig 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 18.06.2020 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 51-Jugendamt 
Im Auftrag 
gez. Ludwig 

70/20 - Kreis Coesfeld

Hinweis	 auf	 die	Veröffentlichung	der	 öffentlich-rechtli‑
chen Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und dem 
Kreis Coesfeld zur Beteiligung an den Kosten des För‑
derzentrums	Nord	–	Standort	Selm

Im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg (Nr. 9 vom 
29.02.2020, lfd. Nr. 185, S. 128 - 129) wurde die nachste-
hend bezeichnete öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie 
die hierzu erteilte aufsichtsrechtliche Genehmigung der Be-
zirksregierung Arnsberg vom 19.02.2020 bekannt gemacht:
„Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis 
Unna, vertreten durch den Landrat, und dem Kreis Coesfeld, 
vertreten durch den Landrat, zur Beteiligung an den Kosten 
des Förderzentrums Nord – Standort Selm.“

Dieser Hinweis erfolgt unter Bezugnahme auf § 24 Abs. 3 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW 
(GkG NRW).

Coesfeld, 18.06.2020

Kreis Coesfeld
Der Landrat
01 – Büro des Landrats
Im Auftrag
gez. Aden

71/20 – Stadt Dülmen

Bekanntmachung	einer	geänderten	Wahlausschreibung	
für	 die	 Wahl	 des	 Bürgermeisters/der	 Bürgermeisterin	
sowie der Vertretung der Stadt Dülmen am 13.09.2020

Aufgrund des Gesetzes zur Durchführung der Kommunal-
wahlen 2020 vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 357) sind 
Anpassungen in der Aufforderung	 zur	 Einreichung	 von	

Wahlvorschlägen	 für	 die	Wahl	 des	Bürgermeisters/der	
Bürgermeisterin sowie der Vertretung der Stadt Dülmen 
am 13.09.2020 vorzunehmen.

Die Änderungen sind farblich hervorgehoben.

Gemäß § 75b Abs. 1 Satz 1 und § 24 der Kommunalwahlord-
nung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 
ber. S. 967) zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Okto-
ber 2019 (GV. NRW. S. 602) fordere ich zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die oben genannten Wahlen auf. 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die von der Wahlleiterin der Stadt Dülmen, Tiberstr. 17, 
48249 Dülmen, Zimmer 1.01 während der Öffnungszeiten:

montags bis freitags 08.30 bis 12.00 Uhr
montags 14.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr

kostenlos abgegeben werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 17 sowie der §§ 46b und 
46d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV.
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) und der 
§§ 25, 26 und 31 sowie der §§ 75a und 75b KWahlO weise 
ich hin.

1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien 
im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Par-
teien), von mitgliedschaftlich organisierten Grup-
pen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine 
Reserveliste, eingereicht werden. Wer für das Amt 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, 
kann sich selbst vorschlagen. Parteien und Wähler-
gruppen können auch gemeinsam einen Bewerber/
eine Bewerberin vorschlagen.

1.2  Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer 
Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt 
worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht 
zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre 
Bewerber/ Bewerberinnen in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen.

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger/Unionsbürge-
rinnen), die in Deutschland wohnen, sind unter den 
gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.

Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Ver-
treterinnen für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewer-
berinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung 
eines Bewerbers/einer Bewerberin als Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/
eine andere Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer 
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversamm-
lung kann nur gewählt werden, wer am Tage des 
Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertre-
terinnen einberufenen Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 
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Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterver-
sammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind 
frühestens ab dem 1. August 2019, die Bewerber/Be-
werberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der 
öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlge-
bietes in Wahlbezirke zu wählen.

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hier-
für vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch 
erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstim-
mung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.

Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertrete-
rinnen für die Vertreterversammlung, über die Ein-
berufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für 
die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die 
Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen 
oder Wahlberechtigte/n und Ergebnis der Abstim-
mung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Der 
Leiter/Die Leiterin der Versammlung und zwei von 
dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen ha-
ben dabei gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers/der Be-
werberin für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin und der Bewerber/Bewerberinnen für die 
Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hin-
sichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung 
an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die 
Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/der Be-
werberinnen und die Bestimmung der Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung 
erfolgt sind. Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.

1.3  Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der 
Stadt/Gemeinde, in der Vertretung des zuständigen 
Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvor-
schlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so 
kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn 
sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen 
Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche 
Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf 
Landesebene organisierte Parteien, die die Unterla-
gen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des 
Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschrei-
bung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter einge-
reicht haben.

 Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert 
sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bun-
deswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und 
wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestä-
tigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Sat-
zung und Programm von Parteien und Wählergrup-
pen eingereicht werden können, hat das Ministerium 
für Inneres und Kommunales öffentlich bekannt ge-
macht (MBl. NRW. 2019 S. 764).

2.	 Wahlvorschläge	für	das	Amt	des	Bürgermeisters	
oder der Bürgermeisterin

2.1  Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin können auch von Parteien und Wäh-

lergruppen gemeinsam eingereicht werden. In die-
sem Fall ist der Bewerber/die Bewerberin entweder 
in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrenn-
ten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlags-
träger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen 
Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den ge-
meinsamen Bewerber/die gemeinsame Bewerberin 
wählen und zur Wahl vorschlagen. 

Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 
11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss ent-
halten:
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen die 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnungen aller be-
teiligten Wahlvorschlagsträger; andere Wahlvor-
schläge können durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagsträgers gekennzeichnet werden;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Tag der 
Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/
der Bewerberin. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrif-
ten der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten.

2.2  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den je-
weiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen 
aller beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet 
sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unter-
zeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im 
Wahlgebiet wahlberechtigt sein.
Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermei-
sterin wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen. 

2.3  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Par-
teien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 132 Wahlberechtigten der Stadt persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt 
auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Ein-
zelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nach-
zuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vor-
liegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, 
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.

Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahl-
vorschläge sind nur beizubringen, wenn alle betei-
ligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 ge-
nannten Parteien und Wählergruppen fallen.

2.4  Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 132 Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu 
beachten:
- Die Formblätter werden auf Anforderung von 

der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei der An-
forderung sind der Name und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei gemeinsamen 
Wahlvorschlägen sämtliche beteiligten Parteien 
oder Wählergruppen, bei Einzelbewerbern/Ein-
zelbewerberinnen das Kennwort, sowie Familien-
name, die Vornamen und Wohnort des/der vorzu-
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schlagenden Bewerbers/Bewerberin anzugeben. 
Die Wahlleiterin hat diese Angaben im Kopf der 
Formblätter zu vermerken.

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen dies auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterschreiben; neben 
der Unterschrift sind Familiennamen, Vornamen, 
Tag der Geburt, Anschrift (Hauptwohnung) des 
Unterzeichners/der Unterzeichnerin anzugeben.

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist 
auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung der Stadt Dülmen nach dem Muster der 
Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat je-
mand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahl-
vorschlägen ungültig, die gleichzeitige Unter-
zeichnung eines Wahlvorschlags für einen Wahl-
bezirk und eine Reserveliste bleibt unberührt. 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/
diese in der Stadt wahlberechtigt ist.

2.5  Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 

Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c 
zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d 
zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der 
Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/
sie für keine andere andere Wahl zum Bürgermei-
ster/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin 
kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe der 
Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe 
eines gültigen Wahlvorschlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben 
werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin 
(Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an 
Eides statt (Anlage 10c zur KWahlO). 

3.		 Wahlvorschläge	für	einen	Wahlbezirk

3.1  Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach 
dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht 
werden. Er muss enthalten:

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden.

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsda-
tum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der 
Bewerberin; bei Beamten und Arbeitnehmern 
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der 

Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder 
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie 
beschäftigt sind, anzugeben.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrif-
ten der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten.

3.2  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). 
Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein 
Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unter-
schrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.

3.3  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 
und Wählergruppen müssen ferner von mindestens 
5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der 
Kandidat/die Kandidatin aufgestellt ist, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein, dies gilt auch 
für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbe-
werberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuwei-
sen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem 
Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner/
Unterzeichnerinnen bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gül-
tigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis 
kann infolge von Umständen, die der/die Wahlvor-
schlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht recht-
zeitig erbracht werden.

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von 
mindestens 3 Wahlberechtigten des Wahlbezirks un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amt-
lichen Formblättern nach Anlage 14a zur KWahlO zu 
erbringen.

 Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der 
Unterzeichner/die Unterzeichnerin im Wahlbezirk 
wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zu-
lässig.

 
3.5  Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a 
zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a 
zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungs-
gemäße Abgabe der Zustimmungserklärung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvor-
schlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13a zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen 
mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschrie-
benen Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifü-
gung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherungen an Eides 
statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlge-
biet beigefügt ist. (Siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 die-
ser Bekanntmachung.)

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach 
§ 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäfti-
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gungsverhältnis, falls die Wahlleiterin dies zur 
Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.

4.		 Wahlvorschläge	für	die	Reserveliste

4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerbe-
rinnen benannt werden, die für eine Partei oder Wäh-
lergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der 
für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeich-
net sein.

4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 
11b  zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss ent-
halten:
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste 
einreicht;

- Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Anschrift sowie Staatsangehörig-
keit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer 
Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern 
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder 
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie 
beschäftigt sind, anzugeben.

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass 
ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbe-
werberin für einen/eine im Wahlbezirk oder für einen/
eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte 
Bewerber/Bewerberin sein soll.

4.3  Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserve-
liste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste 
aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte andere 
Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die 
Reserveliste ferner enthalten:

- den Familien- und Vornamen des/der zu erset-
zenden Bewerbers/Bewerberin;

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der 
Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu er-
setzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist.

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 
und Wählergruppen müssen außerdem von min-
destens 24 Wahlberechtigten persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Die Unterschriften sind 
auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der An-
lage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung 
der Formblätter ist der Name und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. 
Für die Unterzeichnung gelten Nr. 2.3 und 2.4 ent-
sprechend.

4.5  Muss die Reserveliste von mindestens 24 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschrif-
ten auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der 
Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen. Bei Anforde-
rung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeich-
nung gelten Nr. 2.4 und 3.4 entsprechend. Die Zu-
stimmungserklärung der Bewerber/Bewerberinnen 
ist auf der Reserveliste nach dem Muster der Anlage 
11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12b 

zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der 
Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewer-
berinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt 
sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvor-
schlag beigefügt ist.

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Dülmen sind 
spätestens bis zum 

27.07.2020, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist)

bei der Wahlleiterin der Stadt Dülmen, Tiberstr. 17, 48249 
Dülmen, Zimmer 1.01, einzureichen.

Es	wird	dringend	empfohlen,	die	Wahlvorschläge	früh‑
zeitig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige 
Mängel,	die	die	Gültigkeit	der	Wahlvorschläge	berühren,	
vorher noch behoben werden können.

Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der 22 Wahl-
bezirke vom 14. Februar 2020 in ebendieser Ausgabe des 
Amtsblattes des Kreises Coesfeld wird hingewiesen.

Dülmen, den 03.06.2020

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau
Wahlleiterin

72/20 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote	 von	 Sparurkunden	 der	 Sparkasse	 West-
münsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland 
mit der Nr. 360096416  (ggf. ausgestellt unter der Nummer 
30096416, BLZ 401 547 02) geführten Spareinlage bean-
tragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die Sparkasse Westmünsterland fordert den Inhaber der 
Urkunde auf, spätestens bis zum 09.09.2020 seine Rechte 
unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 09.06.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 318051208 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die Sparkasse Westmünsterland fordert den Inhaber der 
Urkunde auf, spätestens bis zum 09.09.2020 seine Rechte 
unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.
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Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 09.06.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337250740 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die Sparkasse Westmünsterland fordert den Inhaber der 
Urkunde auf, spätestens bis zum 14.09.2020 seine Rechte 
unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 12.06.2020

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


